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§ 25 StFGPG Verpflichtung zur
Meldung

StFGPG - Steiermarkisches Feuer- und Gefahrenpolizeigesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.09.2025

(1) Wer einen Brand oder eine Ortliche Gefahr wahrnimmt, hat die ihm moglichen und zumutbaren Sofortmalinahmen,
wie die Alarmierung der Feuerwehr (Feuerwehrnotruf), Warnung und Rettung (brand)gefahrdeter Personen, zu
ergreifen. Kann der Brand nicht sofort geldscht oder die 6rtliche Gefahr nicht sofort beseitigt werden, ist unverzuglich
die nachste Brandmeldestelle, wo dies nicht mdglich ist, die nachste Polizeiinspektion oder das nachste Gemeindeamt
zu verstandigen oder durch eine hiezu geeignete Person verstandigen zu lassen.

(2) Jedermann hat, soweit es ihm moglich und zumutbar ist, an der Weiterleitung von Meldungen im Sinne des Abs. 1
mitzuwirken. Besitzerinnen/Besitzer von Nachrichtenlibermittlungsanlagen sind verpflichtet, deren Benltzung fur die
Weiterleitung von Meldungen zu gestatten.

(3) Personen, die mit den ortlichen Verhaltnissen nicht vertraut sind, kdnnen auch Personen in der ndheren Umgebung
verstandigen, die ihrerseits verpflichtet sind, die Meldung an die im Abs. 1 genannten Stellen unverziglich
weiterzugeben.

(4) Die Polizeiinspektionen haben Meldungen im Sinne des Abs. 1 unverziglich an die Gemeinde und die zustandige
Feuerwehr weiterzuleiten.

In Kraft seit 18.02.2012 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 25 StFGPG Verpflichtung zur Meldung
	StFGPG - Steiermärkisches Feuer- und Gefahrenpolizeigesetz


